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Weitere Verbesserungen bei 
Pflegeversicherung
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich die Koalitions­
fraktionen in dieser Woche über das Pflege-Weiterentwicklungs­
gesetz geeinigt. Damit können die in der Reform verankerten 
Leistungsverbesserungen pünktlich zum 01. Juli in Kraft treten. 
Bei den abschließenden Verhandlungen konnten noch einmal 
Verbesserungen erreicht werden, die zu aller erst den Pflegebe­
dürftigen zugute kommen.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde,

wer wollte es bestreiten: Die 
innere Zerrissenheit der SPD 
in der Frage ihres Umgangs 
mit der Linkspartei beein-
trächtigt das Vertrauen in die 
Verlässlichkeit unseres Koa-
litionspartners. Der „Blind-
flug nach links“, wie ihn das „Handelsblatt“ 
treffend skizziert, hinterlässt Spuren. 

Die Große Koalition im Bund ist ein von 
den Wählerinnen und Wählern herbeige-
führtes Bündnis auf Zeit. Dass sich die 
SPD nun offenbar aus der Mitte deutlich 
nach links aufmacht, schafft für kommende 
Wahlauseinandersetzungen mehr Klarheit. 
Bis dahin jedoch gilt es, die übertragene 
Verantwortung gemeinsam und entschlossen 
wahrzunehmen. 

Genau dies ist auf der gemeinsamen Klau-
surtagung der geschäftsführenden Frakti-
onsvorstände von CDU/CSU und SPD in 
der vergangenen Woche in Bonn geschehen. 
Damit haben wir deutlich gemacht, dass die 
Große Koalition handlungsfähig und zur Lö-
sung wichtiger Probleme in der Lage ist. 

Bei der Pflegeversicherung bleibt es den 
Ländern überlassen, ob sie bestehende 
Beratungseinrichtungen einbinden oder 
neue Pflegestützpunkte aufbauen wollen. 
Doppelstrukturen werden damit vermieden. 
Die Eigenheimrente unterstützt die Bildung 
von Wohneigentum. Die eigene Immobilie 
ist weiterhin nicht nur eine sichere, sondern 
auch die in der Bevölkerung beliebteste 
Form der privaten Altersvorsorge. Deswe-
gen ermöglichen wir die Entnahme von in 
„Riester-Renten“ angespartem Kapital zur 
Finanzierung von Wohnimmobilien. 

Wichtige Entscheidungen haben wir darüber 
hinaus zu einer verbesserten Opferentschä-
digung bei Gewalttaten und zur Verdoppe-
lung der Rente für Contergan-Geschädigte 
getroffen.

Verbesserungen für Demenz­
kranke in stationären  
Einrichtungen

Auf Wunsch der Union werden 
nun auch Demenzkranke in statio­
nären Einrichtungen unterstützt, in­
dem entsprechende Betreuungsleis­
tungen der Pflegeheime zusätzlich 
vergütet werden. Im Gesetzentwurf 
war lediglich ein Leistungsanspruch 
für ambulant versorgte Demenz­
kranke vorgesehen.

Verbesserungen der Qualitäts­
sicherung

Statt Qualitätsprüfungen in Hei­
men nur alle drei Jahre und nach 
vorheriger Anmeldung durchzufüh­
ren, werden die Heime jetzt einmal 
jährlich und in der Regel unange­
meldet geprüft. Die Prüfung soll 
sich künftig auch vorrangig auf den 
Zustand der Pflegebedürftigen kon­
zentrieren (Ergebnisqualität) und 
damit weniger auf die Dokumenta­
tion und Aktenlage. Außerdem wird 
die Transparenz der Prüfergebnisse 
z. B. durch Aushang im Pflegeheim 
verbessert.

Keine flächendeckenden  
Pflegestützpunkte

Bei den Pflegestützpunkten er­
halten nun die Länder das Entschei­
dungsrecht, ob diese in ihrem Land 
eingeführt werden. Dabei kann auf 
vorhandene Beratungsstrukturen 
zurückgegriffen werden. Länder, 
die keine Pflegestützpunkte wollen, 
sondern auf eine andere Form der 

Beratung setzen, müssen sich nicht 
an der Finanzierung von Pflege­
stützpunkten in anderen Ländern 
beteiligen. Eine bundesweite flä­
chendeckende Einführung von bis 
zu 4.000 Pflegestützpunkten und 
eine Zerstörung bewährter Struk­
turen wird es damit nicht geben.

Weitere Verbesserungen zu­
gunsten von Pflegepersonen 
und Pflegebedürftigen

Pflegepersonen, die verhindert 
sind oder Urlaub machen wollen, 
werden künftig schneller eine Er­
satzpflege finden. Zur weiteren 
Stärkung der häuslichen Pflege 
wird die Wartezeit für die erstma­
lige Inanspruchnahme der Verhin­
derungspflege von 12 auf 6 Monate 
verkürzt.

Bei palliativmedizinischen Fällen 
wird die Dauer der Begutachtung 
durch den Medizinischen Dienst 
auf eine Woche verkürzt.

Eine Regelung, die nach dem 
Tod eines Pflegebedürftigen in 
einem Heim die sofortige Beendi­
gung der Zahlungspflicht und damit 
praktisch eine umgehende Räu­
mung des Heimplatzes zur Folge 
gehabt hätte, wurde gestrichen.

Stärkung der Rehabilitation: Kran­
kenkassen, die eine empfohlene 
Reha-Maßnahme bei Pflegebedürf­
tigen nicht durchführen, müssen 
künftig doppelt so hohe Zahlungen 
leisten wie heute.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Dobrindt MdB
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Jugendfreiwilligendienste stärken
Mit der Novellierung des Jugendfreiwilligendienstegesetzes sollen junge Menschen noch stärker als bisher 
für das Gemeinwohl und die Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft motiviert werden. Mit dem 
Gesetz werden die bisher aus zwei Gesetzen bestehenden Regelungen für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
und das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) zu einer einheitlichen Regelung zusammengefasst.
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Auch ländliche Räume brauchen  
schnelles Internet
Schnelle Zugangsmöglichkeiten zum Internet sind für die wirtschaft­
liche und gesellschaftliche Entwicklung unseres Landes von grundle­
gender Bedeutung. Eine leistungsfähige Breitband-Infrastruktur ist 
eine wesentliche Voraussetzung für Wachstum, Innovation und Ar­
beitsplätze – auch in ländlichen Regionen. Doch gerade dort mangelt 
es vielfach am Zugang zur schnellen „Datenautobahn“. Mit einer von 
der CSU-Landesgruppe mit angestoßenen „Breitband-Initiative“ sollen 
die ländlichen Räume jetzt zielgenau unterstützt werden.

Mit dem Programm „weltwärts“ 
soll vor allem das Engagement in Ent­
wicklungsländern gestärkt werden. 
Es richtet sich an junge Menschen 
im Alter von 18 bis 28 Jahren, die 
nach der Schule oder Ausbildung 
für 6 bis 24 Monate in Entwick­
lungsländern mitarbeiten wollen. Der 
Freiwilligendienst wird rund um den 
Globus möglich sein: Afrika, Asien, 
Lateinamerika und Osteuropa. 

Für den Auslandseinsatz erhalten 
die entsprechenden Organisationen 
580 Euro pro Person und Monat vom 
Bundesentwicklungsministerium. Mit 
diesem Zuschuss werden Unterkunft 
und Verpflegung, Reisekosten, die 
fachlich-pädagogische Begleitung 
vor Ort, Versicherung und ein kleines 
Taschengeld finanziert. 

Mittelfristig werden mit einem 
jährlichen Finanzvolumen von 70 Mio.  
Euro bis zu 10.000 Einsatzpläne pro 
Jahr ermöglicht. Damit ist „weltwärts“ 

das größte Freiwilligenprogramm 
dieser Art weltweit. Für den neuen 
Freiwilligendienst wird keine zentrale 
Struktur geschaffen. Stattdessen 
wirken über 200 gemeinnützige Hilfs­
organisationen, private Träger und 
Kommunen an der Umsetzung mit. 
Damit ist der neue entwicklungspo­
litische Freiwilligendienst eine breite 
Gemeinschaftsinitiative. Die Träger 
wählen die Bewerber aus und be­
treuen sie vor Ort zusammen mit den 
Aufnahmeorganisationen.

In den Städten und Ballungszentren 
herrscht ein erfreulicher Wettbewerb 
um das Internet. Viele Kommunen 
in der Fläche sind jedoch von den 
Möglichkeiten der Breitbandnutzung 
immer noch ausgeschlossen. Zwar 
konnten im Jahr 2006 etwa 300 
Gemeinden neu an das Breitbandnetz 
angeschlossen werden. Dennoch 
sind laut Breitbandatlas der Bundes­
regierung nach wie vor rund 700 
Kommunen in Deutschland von der 
Breitbandnutzung ausgeschlossen. 
Darüber hinaus verzeichnet der Breit­
bandatlas weitere 1.400 Gemeinden, 
in denen die Versorgung als schlecht 
bezeichnet wird. Dies bedeutet, 
dass mehr als 1 Million Haushalte in 
Deutschland heute faktisch noch kei­
ne Möglichkeit haben, einen Zugang 
zu einem vollwertigen Breitbandan­
schluss zu erhalten. 

Die negativen Folgen für die be­
troffenen Kommunen sind bereits 

heute erheblich und werden mit 
zunehmender Digitalisierung immer 
stärker spürbar. Für die dortigen Men­
schen und Unternehmen bedeutet die 
fehlende Breitband-Anbindung einen 
gravierenden Standortnachteil.

Es müssen jedoch alle Menschen 
und Regionen in Deutschland an 
den Potenzialen und Chancen der 
Informationsgesellschaft teilhaben 
können – in Ballungszentren und in 
ländlichen Regionen gleichermaßen.
Für Kommunen, in denen u.a. auf­
grund dünner Besiedlung eine Breit­
bandanbindung auch auf absehbare 
Zeit nicht möglich ist, muss deshalb 
die Verwendung staatlicher Förder­
mittel möglich sein. Von der EU, 
dem Bund und den Bundesländern 
werden bereits heute Fördermittel 
zur Strukturverbesserung bereitge­
stellt. Diese sind auch geeignet, den 
Breitbandausbau zu unterstützen und 
sollten ausgebaut werden. 
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entfalten. Unter den einzelnen Kassen 
besteht derzeit große Unsicherheit, 
ob sie zu den „Gewinner“- oder 
„Verliererkassen“ gehören werden. 
Sie fürchten um ihre Prognose- und 
Planungssicherheit und verweisen 
auf die zeitliche Verzögerung bei der 
Vorlage des Gutachtens des wissen­
schaftlichen Beirats beim Bundesver­
sicherungsamt. 

Dieses Gutachten mit einem Vor­
schlag zur Bestimmung der aus­
gleichsfähigen Krankheitsbilder hätte 
bereits Ende Oktober 2007 vorliegen 
sollen. Es wurde jedoch erst am 
09.01.2008 vorgestellt. Im derzei­
tigen Anhörungsverfahren der Kran­
kenkassen sind zudem viele Fragen 
streitig gestellt worden. 

Die noch ausstehenden Arbeiten 
zur Festlegung des neuen Risiko­
strukturausgleichs gelten zu Recht 
als höchst ambitioniertes Vorhaben. 
Umso wichtiger ist es, Befürchtungen 
vor zeitlichen Verzögerungen in 
diesem Punkt überzeugend zu be­
gegnen.

Wirksamer Schutzmechanismus 
vor unangemessenen Mittel- 
abflüssen

Gleiches gilt für die Erarbeitung ei­
ner praktikablen „Konvergenzformel“ 
zur Begrenzung der fondsbedingten 
Mittelabflüsse aus einzelnen Bundes­

Gesundheitspolitik

Beim Gesundheitsfonds schnellstmöglich Klarheit schaffen
In nicht einmal zehn Monaten soll der Gesundheitsfonds als zentrales Steuerungsinstrument der Gesund­
heitsreform seine Wirkung entfalten. Bevor jedoch das neue Finanzierungssystem der Kassen in Gang ge­
setzt wird, müssen noch elementare Vorarbeiten erledigt werden. Die bei ausnahmslos allen Akteuren des 
Gesundheitswesens sowie auf Seiten der Versicherten und Beitragszahler vorherrschenden Unklarheiten 
über die Wirkungen des Gesundheitsfonds müssen ernst genommen werden.

Die CSU steht zum Kompromiss 
bei der Gesundheitsreform und zum 
Gesundheitsfonds. Zugleich drängt 
sie darauf, Klarheit zu schaffen. Je 
früher und gründlicher die noch zu 
bewältigenden Hausaufgaben erle­
digt werden, umso plausibler kann 
der verbreiteten Verunsicherung be­
gegnet werden.

Wesentliche Ursachen für die Verun­
sicherung sind:

die derzeit noch unabsehbaren 
Verteilungswirkungen des Gesund­
heitsfonds unter den Bedingungen 
eines bundesweit einheitlichen 
GKV-Beitragssatzes, 

mangelnde Klarheit über die Wir­
kungen des erweiterten Risiko­
strukturausgleichs zwischen den 
Kassen (Morbi-RSA) sowie

mangelnde Klarheit über die künf­
tige Honorierung ärztlicher Leis­
tungen.

In all diesen Fragen muss schnellst­
möglich Gewissheit herrschen. Be­
fürchtungen vor zeitlichen Verzöge­
rungen, die den geplanten Start des 
Gesundheitsfonds zum Jahresbeginn 
2009 politisch nicht verantwortbar 
erscheinen ließen, muss überzeu­
gend begegnet werden. 

Neuer Mechanismus zum  
Finanzausgleich zwischen den 
Krankenkassen

Ein wesentlicher Umsetzungs­
schritt auf dem Weg zum Gesund­
heitsfonds ist die Erarbeitung des 
erweiterten Risikostrukturausgleichs 
zum Ausgleich der unterschiedlichen 
Versichertenstrukturen bei den Kran­
kenkassen. Der künftig um 50 bis 
80 ausgleichsfähige Krankheiten 
erweiterte Ausgleichsmechanismus 
wird erhebliche neue Verteilungswir­
kungen zwischen den Krankenkassen 

♦

♦

♦

ländern auf jährlich maximal 100 Mio. 
Euro. Dieser Schutzmechanismus 
vor unangemessenen Verteilungs­
wirkungen des Gesundheitsfonds 
muss jetzt mit Leben erfüllt werden. 
Den Versicherten und Gesundheits­
akteuren in wirtschaftlich stärkeren 
Bundesländern sollte Gewissheit 
verschafft werden, dass sie unter 
den Bedingungen des Gesundheits­
fonds nicht als Verlierer dastehen. 
Zumal sie sich mit ihren Beiträgen 
und Leistungen in der Vergangenheit 
überaus solidarisch gezeigt haben 
und wesentlich zur Stabilität unseres 
Gesundheitswesens beigetragen 
haben. 

Um Klarheit in dieser Frage her­
zustellen, soll bis Ende März ein 
beauftragtes Gutachten genauere 
Daten liefern. Auch in dieser Frage 
werden Zweifel artikuliert, ob die 
Aussagekräftigkeit dieses Gutachtens 
nicht als beschränkt gelten muss, weil 
die Daten aus dem erst im Sommer 
vorliegenden neuen Risikostruktur­
ausgleich naturgemäß nicht in die 
Berechnung der Finanzströme mit 
einfließen können.

Neues ärztliches Vergütungs­
system

In der Ärzteschaft besteht ein 
verständliches Interesse am Stand 
der Umsetzungsarbeiten am neuen 
Honorarsystem. Diese Arbeiten liegen 
aus guten Gründen in der Hand der 
Selbstverwaltung aus Ärzteschaft 
und Krankenkassen. Ob sich die Be­
troffenen rechtzeitig einigen können, 
bleibt abzuwarten.

In all diesen Fragen muss Klarheit 
herrschen. Die Bundesgesundheits­
ministerin ist deshalb aufgefordert, 
Auskunft über die Umsetzungsar­
beiten zu erteilen sowie einen nach­
vollziehbaren und realistischen Fahr­
plan vorzulegen. Mit Beschwichti­
gung ist es nicht getan.
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Schritt ist. Er verwies auf Bayreuth, 
wo inzwischen ein hauptamtlicher In­
tegrationsbeauftragter berufen wurde 
und ein umfassender Integrationsplan 
entwickelt wird. Auch gehe Bayreuth 
in der Integrationspolitik neue Wege: 
Vor kurzem wurde ein muslimischer 
Elternverein gegründet, womit die 
ersten entscheidenden Weichen für 

islamischen Religionsunterricht an 
Bayreuther Schulen gestellt wurden. 
Islamischer Religionsunterricht in deut­
scher Sprache, so der Bayreuther Ober­
bürgermeister, sei ein entscheidender 
Beitrag zur besseren Integration auslän­
discher Kinder und Jugendlicher.

Der Generalsekretär der Alevi­
tischen Gemeinde in Deutschland, Ali 
Ertan Toprak, erklärte, dass für eine 
erfolgreiche Integration die Identifi­
kation mit dem Aufnahmeland von 
zentraler Bedeutung sei und dass es 
dabei wichtig sei, dass die Mehrheits­
gesellschaft diese Identifikation auch 

zulasse. Kölns Oberbürgermeister 
Fritz Schramma (CDU) erklärte, dass 
es gelte, vorhandene Ängste bei Mi­
granten wie auch in der Mehrheitsge­
sellschaft abzubauen.

Die stellvertretende Generalsekre­
tärin der Türkisch-Islamischen Union 
der Anstalt für Religion (Ditib), Ayten 

Kilicarslan, unterstrich die wichtige 
Rolle der Frauen im Integrationspro­
zess und forderte, dass mehr Frauen 
in Migrantenverbänden Verantwor­
tung übernehmen.

Der Vorsitzende der spanischen 
Elternvereine in Deutschland, Vincente 
Riesgo, verwies auf die großen Erfolge 
der Elternvereine, gerade auch bei 
der Bildung, und empfahl diese als 
Modell für andere Migrantengrup­
pen. Er erklärte, dass die spanischen 
Elternvereine an einem Netzwerk von 
Elternvereinen mit anderen Migranten­
gruppen  und –verbänden arbeiten.

Integrationsforum der CDU/CSU-Fraktion

Kommunale Projekte sind Schlüssel für erfolgreiche Integration
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich in einem Experten-Forum in Berlin mit der Integration auslän­
discher Mitbürger auf kommunaler Ebene befasst. Dabei machte Hartmut Koschyk, Vorsitzender der Arbeits­
gruppe Integration der Unionsfraktionen, deutlich, dass alte und zentrale Forderungen der Unionsparteien 
inzwischen politisches Allgemeingut seien. Dies gelte etwa für die Verankerung der deutschen Sprache als 
Schlüssel zur Integration, für das Konzept des Förderns und Forderns sowie für verbindliche Integrations­
kurse. Integration ist unter Kanzlerin Angela Merkel und der Staatsministerin für Integration Maria Böhmer 
zu einer nationalen Querschnittsaufgabe geworden, in der die Kommunen eine zentrale Rolle spielen.

v.l.n.r: Dr. Michael Hohl, Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth, Peter Götz MdB, Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Vincente Riesgo, Bund 
der spanischen Elternvereine in der Bundesrepublik Deutschland, Prof. Dr. Maria Böhmer MdB, 
Staatsministerin beim Bundeskanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration, Ayten Kiliçarslan, Stellv. Generalsekretärin des DITIB – Türkisch-Islamische 
Union der Anstalt für Religion e.V., Hartmut Koschyk MdB, Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-
Landesgruppe, Leiter der Fraktions-Arbeitsgruppe „Integration“, Ali Ertan Toprak, Generalsekretär der 
Alevitischen Gemeinde Deutschland e.V., Fritz Schramma, Oberbürgermeister der Stadt Köln

Bei allen noch zu erledigenden 
Aufgaben darf wohl festgestellt wer­
den, dass unser Land mit seinen 
nachhaltigen Integrationsbemühun­
gen von Heute auf einem guten Weg 
ist. Dies gilt erst Recht vor dem Hin­
tergrund, dass der erzielte Konsens in 
der Zuwanderungsfrage erst knapp 
drei Jahre zurückliegt.

Auf dem Integrationsforum wurden 
Forderungen nach der Gewährung 
eines kommunalen Wahlrechts für 
nicht EU-Ausländer zurückgewiesen. 
Hartmut Koschyk erinnerte dabei an 
den Beschluss der Geschäftsführen­
den Vorstände der CDU/CSU- und 
der SPD-Bundestagsfraktion vom 
26. Februar 2008 zur Integration, 
in dem es heißt: „Das Ergebnis ge­
lingender Integration ist die Einbür­
gerung“. Die Einbürgerung und die 
damit verbundene volle politische 
Teilhabe bilden also den Schluss­
punkt der Integration.

Die Staatsministerin für Integration, 
Maria Böhmer, erklärte, dass Inte­
gration eine Querschnittsaufgabe ist 
und sich auf Bereiche wie Sprache, 
Bildung und Ausbildung erstrecken 
muss. Als Akteure gefordert sind hier 
alle staatlichen und gesellschaftlichen 
Ebenen – vom Bund über die Länder 
bis zu den Gemeinden. Von beson­
derer Bedeutung war der Schritt zu 
einem umfassenden Nationalen Inte­
grationsplan, da nur so vom Stand der 
Einzelprojekte zu einer nachhaltigen 
Entwicklung in der Integrationspolitik 
übergegangen werden konnte. Die 
Integrationskurse sind hierbei ein 
zentrales Element. Maria Böhmer 
unterstrich, dass jetzt die Entwick­
lung von Indikatoren wichtig sei, um 
überprüfen zu können, wie Integration 
umgesetzt wird.

Der Bayreuther Oberbürgermei­
ster, Dr. Michael Hohl (CSU), be­
tonte, dass die Professionalisierung 
der Integrationsarbeit ein wichtiger 


